
Herzlich
willkommen



Informationen zu den Änderungen der Bildungsverordnungen und 
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Fachmann:frau und Automobil-Assistent:in

Version 22. Dezember 2025



3AGVS I UPSA

Teilrevision technische Grundbildungen AGVS (AA, AF und AM)
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Übersicht Änderungen in der Bildungsverordnungen

1. Änderungen in Handlungskompetenzen (Art. 4) 

• Anpassungen im Bereich Elektrotechnik-Grundlagen, Hybrid- und Elektroantrieb 

• HK 3.1 zusätzlich für die Betriebe auch Leistungsziele im Zusammenhang mit der Kommunikation 
eingefügt.

2. Fachliche Anforderungen an die Berufsbildner (Art. 10) 

• Didaktikmodul ist für alle Berufsbildner verbindlich und obligatorisch

• Liste für verwandte Berufe für Bildungsbewilligung nach Art. 10

• Beim AM wird die fachliche Voraussetzung für die Bildungsbewilligung angepasst, dass auch jeder AM mit 
3-jähriger Berufspraxis einen AM ausbilden kann (keine fachtechnische Weiterbildung mehr nötig)

• Berufsbildner mit 80 % Anstellung auch berücksichtigt (Art. 11)

Teilrevision technische Grundbildungen AGVS (AA, AF und AM)
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3. QV Automobil-Assistent:innen (Art. 18)

• Die schriftliche Berufskenntnis-Prüfung wird gestrichen

• Zusätzlich HV1 während der Ausbildung integriert

4. Anpassungen Anhang 1

• Empfehlung zur Verkürzung von Grundbildungen 

• Anpassung Mindesteinrichtungen für Ausbildungsbetriebe 

• Lerndokumentation

5. Isyflow

• Ersatz für Sephir, Einführung 08. 2026

Teilrevision technische Grundbildungen AGVS (AA, AF und AM)
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Teilrevision technische Grundbildungen AGVS (AA, AF und AM)

1. Änderungen in Handlungskompetenzen

• Bei allen Grundbildungen wurden im Bereich Elektrotechnik-Grundlagen, Hybrid- und Elektroantrieb
Anpassungen vorgenommen. 

• Schweissen und Scheibenreparatur fällt bei allen weg. 

• Beim AF zusätzlich im Handlungskompetenzbereich 4:
8. Fahrassistenz- und Infotainmentsysteme reparieren
9. Elektro- und Hybridantriebe reparieren

• In allen Bildungsplänen wurden bei der HK 3.1 zusätzlich für die Betriebe auch Leistungsziele im 
Zusammenhang mit der Kommunikation eingefügt.
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Teilrevision technische Grundbildungen AGVS (AA, AF und AM)
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Teilrevision technische Grundbildungen AGVS (AA, AF und AM)
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Teilrevision technische Grundbildungen AGVS (AA, AF und AM)
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Teilrevision technische Grundbildungen AGVS (AA, AF und AM)
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Teilrevision technische Grundbildungen AGVS (AA, AF und AM)

2. Fachliche Anforderungen an die Berufsbildner (Art. 10) AM
Art. 10 Fachliche Anforderungen an Berufsbildnerinnen und Berufsbildner
1 Die fachlichen Anforderungen an eine Berufsbildnerin oder einen Berufsbildner erfüllt, wer über eine der 
folgenden Qualifikationen verfügt:

a. Automobil-Mechatronikerin oder -Mechatroniker EFZ mit mindestens drei Jahren beruflicher Praxis im 
Lehrgebiet; 

b. eidgenössisches Fähigkeitszeugnis eines verwandten Berufs mit den notwendigen Berufskenntnissen im 
Bereich der Automobil-Mechatronikerin und des Automobil-Mechatronikers EFZ und mit mindestens drei 
Jahren beruflicher Praxis im Lehrgebiet;

c. einschlägiger Abschluss der höheren Berufsbildung mit mindestens zwei Jahren beruflicher Praxis im 
Lehrgebiet.

2 Berufsbildnerinnen und Berufsbildner müssen zusätzlich zu den Qualifikationen nach Absatz 1 über ein 
Didaktikmodul des Auto Gewerbe Verbandes Schweiz (AGVS) mit Abschluss verfügen.
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Teilrevision technische Grundbildungen AGVS (AA, AF und AM)

Grundbildungen und HBB des AGVS, welche Automobil-Mechatroniker:in ausbilden dürfen

jeweils 3 Jahre Praxisjahre (HBB 2 Jahre Praxisjahre)
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Teilrevision technische Grundbildungen AGVS (AA, AF und AM)

Grundbildungen und HBB des AGVS, welche Automobil-Fachleute ausbilden dürfen

jeweils 3 Jahre Praxisjahre (HBB 2 Jahre Praxisjahre)
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Teilrevision technische Grundbildungen AGVS (AA, AF und AM)

Grundbildungen und HBB des AGVS, welche Automobil-Assistent:in ausbilden dürfen

jeweils 3 Jahre Praxisjahre (HBB 2 Jahre Praxisjahre)
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Liste für verwandte Berufe für Bildungsbewilligung Art. 10 Verordnung (Anhang 1 Bildungsplan)

Automobil-Assistent:in EBA (AA)
Automobil-Fachmann:frau EFZ (AF)
Automobil-Mechatroniker:in EFZ (AM)

Art. 10 Bst b (AM)

eidgenössisches Fähigkeitszeugnis eines verwandten Berufs mit den notwendigen Berufskenntnissen im Bereich 
der Automobil-Mechatronikerin und des Automobil-Mechatronikers EFZ und mit mindestens drei Jahren 
beruflicher Praxis im Lehrgebiet;

Art. 10 Bst c (AF)

eidgenössisches Fähigkeitszeugnis eines verwandten Berufs mit den notwendigen Berufskenntnissen im Bereich 
der Automobil-Fachfrau und des Automobil-Fachmannes EFZ oder der Automobil-Mechatronikerin und des 
Automobil-Mechatronikers EFZ und mit mindestens drei Jahren beruflicher Praxis im Lehrgebiet;

Art. 10 Bst c (AA)

eidgenössisches Fähigkeitszeugnis eines verwandten Berufs mit den notwendigen Berufskenntnissen im Bereich 
der Automobil-Fachfrau und des Automobil-Fachmannes EFZ oder der Automobil-Mechatronikerin und des 
Automobil-Mechatronikers EFZ und mit mindestens drei Jahren beruflicher Praxis im Lehrgebiet;

Teilrevision technische Grundbildungen AGVS (AA, AF und AM)
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Liste für verwandte Berufe für Bildungsbewilligung Art. 10 BiVo (Anhang 1 Bildungsplan)

Ausbildungsbewilligung nach BiVo Art. 10AusbildungsdauerVerwandte Berufe

AA / AF / AM4 JahreAutomechaniker:in EFZ
AA / AF / AM4 JahreFahrzeug-Elektriker-Elektroniker:in EFZ

AA / AF3 JahreAutomonteur:in EFZ
AA / AF / AM4 JahreLandmaschinenmechaniker:in EFZ
AA / AF / AM4 JahreMotorradmechaniker:in EFZ
AA / AF / AM4 JahreBaumaschinenmechaniker:in EFZ

AA / AF4 JahreMotorgerätemechaniker:in EFZ
AA4 JahreCarrosseriespengler:in EFZ
AA4 JahreFahrzeugschlosser:in EFZ
AA3 JahreCarrosseriereparateur:in EFZ
AA3 JahreFahrradmechaniker:in EFZ

Teilrevision technische Grundbildungen AGVS (AA, AF und AM)
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2. Fachliche Anforderungen an die Berufsbildner (Art. 10) AM

Didaktikmodul

• Für neue Berufsbildner und auch alle bisherigen Berufsbildner mit einem tertiären Abschluss als 
Automobildiagnostiker ist das Didaktikmodul obligatorisch. Berufsbildner, welche bis heute das 
Didaktikmodul absolviert haben, müssen es nicht noch einmal absolvieren.

• Total ca. 1’500 Berufsbildner, die das Didaktikmodul noch absolvieren müssen. 

• Es werden 8 Lektionen Besuch vom Didaktikmodul vorgegeben und es wird auch die Möglichkeit 
geben das Didaktikmodul mit 2 x 4 oder 8 Lektionen je nach Themen vor Ort oder online zu 
absolvieren.

• Frist bis am 31.12.2028 / Angebote ab Januar 2026

Teilrevision technische Grundbildungen AGVS (AA, AF und AM)
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Didaktikmodul

Die Berufsbildner:innen wählen aus folgenden fünf Angeboten aus:
• Lernende selektieren (8 Lektionen)
• Neue Generation verstehen (4 Lektionen)
• Die Instrumente der neuen Bildungsverordnung kompetent einsetzen (8 Lektionen) nur 

Änderungen Teilrevision (4 Lektionen)
• Junge Erwachsene führen und Krisen überwinden (8 Lektionen)
• Umgang mit Stress und Überforderung der Lernenden / Unterschiedliche Lerntypen und 

Lernstrategien (4 Lektionen)

Die Inhalte und Zielsetzungen des Didaktikmoduls sind vom AGVS vorgegeben und ausführlich 
beschrieben. Sie finden diese unter www.agvs-upsa.ch.

Teilrevision technische Grundbildungen AGVS (AA, AF und AM)
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2. Fachliche Anforderungen an die Berufsbildner (Art. 10) AM

Art. 11 Höchstzahl der Lernenden
1 Betriebe, die eine Berufsbildnerin oder einen Berufsbildner zu 80 Prozent oder zwei Berufsbildnerinnen 
oder Berufsbildner zu je mindestens 50 Prozent beschäftigen, dürfen eine lernende Person ausbilden.

2 Mit jeder zusätzlichen Beschäftigung einer Fachkraft zu 80 Prozent oder von zwei Fachkräften zu je 
mindestens 50 Prozent darf eine weitere lernende Person im Betrieb ausgebildet werden.

6 Arbeiten die Berufsbildnerinnen und Berufsbildner oder die Fachkräfte Teilzeit, so organisiert der Betrieb 
ihre Arbeitszeit so, dass die Lernenden während der beruflichen Praxis von Berufsbildnerinnen und 
Berufsbildnern oder Fachkräften beaufsichtigt sind.

Teilrevision technische Grundbildungen AGVS (AA, AF und AM)
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3. QV Automobil-Assistent:innen (Art. 18)

Art. 18 BiVo Art. 19 BiVo

Teilrevision technische Grundbildungen AGVS (AA, AF und AM)
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4. Empfehlung zur Verkürzung von Grundbildungen Anhang 1 Bildungsplan

Teilrevision technische Grundbildungen AGVS (AA, AF und AM)
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4. Empfehlung zur Verkürzung von Grundbildungen Anhang 1 Bildungsplan

Teilrevision technische Grundbildungen AGVS (AA, AF und AM)
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Ausbildungsdauer bei Abschlüssen (Note <4.80)

Vom AA zum AF: Inhaberinnen und Inhabern eines eidgenössischen Berufsattests Automobil-Assistent:in
EBA absolvieren bei einer Erfahrungsnote und der Schlussnote aus dem Qualifikationsverfahren 
der ersten Grundbildung <4.80, die ganze Ausbildungszeit für die Grundbildung vom Automobil-
Fachmann:frau.

Vom AF zum AM: Inhaberinnen und Inhabern eines eidgenössischen Fähigkeitszeugnisses Automobil-
Fachfrau EFZ oder Automobil-Fachmann EFZ absolvieren bei einer Erfahrungsnote und der 
Schlussnote aus dem Qualifikationsverfahren der ersten Grundbildung <4.80, die  letzten drei 
Jahre der Ausbildungszeit für die Grundbildung zum Automobil-Mechatroniker:in.

Fachrichtung: Nach dem Abschluss vom Automobil-Fachmann:frau muss für den Abschluss der anderen 
Fachrichtung bei einer verkürzten Grundbildung für den Automobil-Mechatroniker:in noch die 
letzten drei Jahre absolviert werden, wenn die Note < 4.80 ist.

Teilrevision technische Grundbildungen AGVS (AA, AF und AM)
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4. Anpassung Mindesteinrichtungen für Ausbildungsbetriebe (Anhang 1 Bildungsplan)

Die Mindesteinrichtungen im Zusammenhang der Verbindungstechnik und Scheibenreparatur wurden 
gestrichen.

Liste der Mindesteinrichtungen für Ausbildungsbetriebe ab 1.1.2026 (AF, AM) im Zusammenhang mit den 
Elektrofahrzeugen wurde ergänzt.

Hochvoltfahrzeuge (DIN-Normen VDE 0105-100, DIN 0100-10)

1. Absperrmaterial zur Arbeitsplatzabsicherung

2. PSA-Ausrüstung (Isolierhandschuhen, Gesichtsschutz und Sicherheitsschuhe)

3. VDE-geprüfte Werkzeuge mit Isolierschutz bis 1000 V und Isoliermatte

4. Spannungsprüfer (DIN VDE 0682-401)

5. Handwerkzeuge, inklusive Drehmoment- oder Ringschlüssel nach IEC 60900, EN 60900

Teilrevision technische Grundbildungen AGVS (AA, AF und AM)
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4. Lerndokumentation

Das Führen einer Lerndokumentation im Betrieb ist für alle obligatorisch, dies ist entweder in Papierform oder 
auf der elektronischen Plattform möglich (Beschreibung von 5 Inhalten/Lehrjahr im Zusammenhang der 
Fachgespräche). Die Ausführung wird im Anhang 1 zum Bildungsplan geregelt.

Art. 12 Lerndokumentation

1) Die lernende Person führt während der Bildung in beruflicher Praxis eine Lerndokumentation, in der sie 
laufend alle wesentlichen Arbeiten im Zusammenhang mit den zu erwerbenden Handlungskompetenzen 
festhält.

2) Mindestens einmal pro Semester kontrolliert und unterzeichnet die Berufsbildnerin oder der Berufsbildner 
die Lerndokumentation und bespricht sie mit der lernenden Person.

Teilrevision technische Grundbildungen AGVS (AA, AF und AM)
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• Lerndokumentation Umsetzung in beook u. Isyflow
Onlineplattform (web). Die Lizenz und der Zugang ist in den
Lizenzkosten seitens der Lernenden integriert.

• Auftrag kann vom Berufsbildner erteilt werden und 
danach kann der Berufsbildner auch Feedback geben.

• 4 - 5 Einträge pro Ausbildungsjahr 

 gibt einen Überblick über das bereits Gelernte.
 dient als persönliches Nachschlagewerk und zeigt das 

Engagement der Lernenden.
 begleitet die Lernenden beim selbstständigen Lernen.
 hilft, Inhalte aus Berufsfachschule und üK mit den Arbeiten im 

Betrieb zu verknüpfen.
 gibt Sicherheit, dass die erforderlichen Handlungskompetenzen 

erworben werden.

Lerndokumentation Art. 12 BiVo (Anhang 1 Bildungsplan)

Betrieb

Teilrevision technische Grundbildungen AGVS (AA, AF und AM)
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5. Neue Plattform Isyflow

• Nachfolge für Sephir, Einführung Sommer 2026

• Aufgebote (elektronisch), allgemeines Kurswesen und Kursorganisation 

• Bildungsbericht, Ausbildungskontrolle, üK-Erfahrungsnoten

Teilrevision technische Grundbildungen AGVS (AA, AF und AM)
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Dokumente und Informationen:

https://www.autoberufe.ch/de/fuer-berufsbildende/teilrevision-technische-grundbildungen/

Teilrevision technische Grundbildungen AGVS (AA, AF und AM)
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Herzlich willkommen

zur Informationsveranstaltung AGVS

Trends – News
Mittelschul- und Berufsbildungsamt Kanton Bern
Abteilung Betriebliche Bildung (ABB)
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Anzahl neue Lehrverhältnisse, März 2026
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Neue Lehrbetriebe und Lehrbetriebsbesuche 2025 –
Technische Automobilberufe (EBA und EFZ)

52 Neue Berufe welche im Lehrbetrieb abgeklärt wurden

28 Quali-Carte-Besuche
► Bei neuen Lehrbetrieben oder neuen Berufen: Standortbestimmung nach dem 1. Semester der 
ersten lernenden Person

► Betriebsbesuche durch Fachpersonen der beruflichen Praxis

► Berufe werden abgeklärt durch: Marcel Zaugg und Stephan Burkhard

► Insgesamt sind im Kanton 300 Fachpersonen aus der beruflichen Praxis im Einsatz
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Künftige Entwicklung der Anzahl der Lernenden bis 2041
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Wie werde ich Lehrbetrieb (Bildungsbewilligung)?

→
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Digitales Lehrbetriebsportal (LBP)
 Mutationen Berufsbildner/in
 Mutationen Lehrbetrieb

 Steuerung der offenen 
Lehrstellen, berufsberatung.ch 

 Volldigitale, papierlose Eingabe 
der Lehrverträge

 Upload von Vertrags-Mutationen 
wie z.B. Probezeit-
Verlängerungen oder 
Umstufungen
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Ablaufplan der Lehrzeit
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Lehrbetriebsportal: www.be.ch/lbp
Lehrstellensuche: www.be.ch/lehrstelle
Berufsbilder und Zuständigkeiten: www.be.ch/berufe
Berufsbildungsportal: www.berufsbildung.ch
Bildungsverordnungen: www.sbfi.admin.ch/bvz/berufe 
Rechtliches zur Berufsbildung: www.lex.berufsbildung.ch
Überbetriebliche Kurse: www.be.ch/uek
Berufsfachschule: www.be.ch/bfs
Berufsmaturität: www.be.ch/bm
Lehre & Leistungssport: www.be.ch/ls
Formulare & Merkblätter: www.be.ch/abb-formulare
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Sie erreichen mich unter:

Thomas Bütikofer Fachbereichsleiter und Ausbildungsberater
Ausbildungsberater Abteilung Betriebliche Bildung
Tel. 031 633 87 66
E-Mail: thomas.buetikofer@be.ch


